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Antwor t bi t te unter Anführung der  GZ an die Abteilungsmai l

 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Land- und forstwirtschaftliche 
Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz geändert wird (Verwaltungsgerichtsbarkeits-
Anpassungsgesetz-BMLFUW); 
Begutachtung; Stellungnahme 

Zu dem mit der do. oz. Note übermittelten Gesetzesentwurf nimmt das 

Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst wie folgt Stellung: 

I.  Allgemeines 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Übereinstimmung des im Entwurf vorliegenden 

Bundesgesetzes mit dem Recht der Europäischen Union vornehmlich vom do. 

Bundesministerium zu beurteilen ist. 

II.  Inhaltliche Bemerkungen 

Zu Z 5 (§ 88 Abs. 6): 

In § 88 Abs. 6 ist vorgesehen, dass eine Beschwerde an das Verwaltungsgericht 

entgegen § 13 Abs. 1 Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz (VwGVG), BGBl. I 

Nr. 33/2013, keine aufschiebende Wirkung hat. Es wird darauf hingewiesen, dass in 

den Erläuterungen im Einzelnen darzulegen ist, warum ein Abweichen von § 13 

Abs. 1 VwGVG iSd. Art. 136 Abs. 2 B-VG zur Regelung des Gegenstandes 

erforderlich ist. 
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Zu Z 11 (§ 127 Abs. 54): 

In Abs. 54 sollte es statt „§ 83 Abs. 2“ besser „§ 83“ lauten. 

Zudem ist das Außerkrafttreten jener Regelungen zu normieren, die nach dem 

vorliegenden Entwurf entfallen sollen. Folgende Vorgehensweise wird empfohlen: 

„(54) Die §§ 12 Abs. 7, 19 Abs. 8, 75 samt Überschrift, 83, 88 Abs. 3a und 6, 96, 

105a, 106 samt Überschrift sowie § 113a samt Überschrift treten mit 1. Jänner 2014 

in Kraft; gleichzeitig treten die §§ 90 Abs. 3 letzter Satz, 100 Abs. 2 letzter Satz, 102a 

Abs. 2 sowie 103 Abs. 4 außer Kraft.“ 

III.  Legistische und sprachliche Bemerkungen 

Allgemeines: 

Zu legistischen Fragen wird allgemein auf die Internet-Adresse 

http://www.bundeskanzleramt.at/legistik1 hingewiesen, unter der insbesondere 

– die Legistischen Richtlinien 19902 (im Folgenden zitiert mit „LRL …“), 

– das EU-Addendum3 zu den Legistischen Richtlinien 1990 (im Folgenden zitiert mit 

„Rz .. des EU-Addendums“), 

– der – für die Gestaltung von Erläuterungen weiterhin maßgebliche – Teil IV der 

Legistischen Richtlinien 19794, 

– die Richtlinien für die Verarbeitung und die Gestaltung von Rechtstexten (Layout-

Richtlinien5) und 

– verschiedene, legistische Fragen betreffende Rundschreiben des 

Bundeskanzleramtes-Verfassungsdienst 

zugänglich sind. 

Zu Z 3 (§ 83): 

Die Novellierungsanordnung sollte lauten: 

„3. Der bisherige Text des § 83 erhält die Bezeichnung „(3)“; folgender Abs. 2 wird 

angefügt:“ 

                                            
 1 Zur Aktivierung von Links (wie diesem) in PDF/A-Dokumenten vgl. 

http://www.ag.bka.gv.at/index.php/Link-Aktivierung_in_PDF/A-Dokumenten 
 2 http://www.bka.gv.at/Docs/2005/11/28/LegRL1990.doc 
 3  http://www.bka.gv.at/2004/4/15/addendum.doc 
 4 http://www.bka.gv.at/2004/4/15/richtlinien1979.doc 
 5 http://www.bka.gv.at/2004/4/15/layout_richtlinien.doc 
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Zu Z 9 (7a. Abschnitt): 

In der Novellierungsanordnung kann die Wendung „samt Überschrift“ entfallen. 

Zu Z 10 (§ 119g): 

In § 119g Z 3 genügt es, jene Fassung anzuführen, mit der die genannte Verordnung 

der Bundesregierung zuletzt geändert wurde: 

„3. Verordnung der Bundesregierung über Grenzwerte für Arbeitsstoffe und über 

krebserzeugende Arbeitsstoffe (Bundes-Grenzwerteverordnung – B-GKV), BGBl. II 

Nr. 393/2002 in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 291/2011,“. 

Diese Stellungnahme wird im Sinne der Entschließung des Nationalrates vom 6. Juli 

1961 auch dem Präsidium des Nationalrates zur Kenntnis gebracht. 

14. Mai 2013 
Für den Bundeskanzler: 
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